
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifordnung 

für das Friedhof-  

und Bestattungswesen 
der Einwohnergemeinde Luthern 

gültig ab 1. Januar 2026 

 



 

 

Friedhofverwaltung Luthern    
      

      

Bestattungskosten und Grabgebühren  
      

Für die Bestattung stellt die Friedhofverwaltung den Pflichtigen nach folgender Tabelle Rechnung: 
      
      

Bestattungskosten     
     

Graböffnung, Grabschliessung, Benützung der Totenkapelle und Administrationsaufwand 
      

Erdbestattung: - Plattengrab, Familiengrab   CHF    900  
      

Urnenbestattung: - Plattengrab, Familiengrab, Reihen-Urnen-Grab  CHF    600  

 - Kindergrab     CHF    300  

 - Sternenkindergrab    gratis  

 - Gemeinschaftsgrab (inkl. Urnenmiete)  CHF    400  
      

Kremation ohne Beisetzung: - nur Aufbahrung (Miete Katafalk)   CHF    200  
      

Für die Bestattung von auswärts wohnhaft gewesenen Personen werden die doppelten  

Bestattungskosten verrechnet.      
      
      

Grabgebühren      
      

Familiengrab: - Mietpreis für 1. Periode von 20 Jahren   CHF 3'500  

   (ohne Bepflanzung mit zwei Grabstätten)  

 - Verlängerung für weitere 10 Jahre   CHF 1'500  

 - Reservation pro Jahr    CHF    150  
      

Plattengrab: - Mietpreis für 20 Jahre bei Erdbestattung   CHF 2'200  

   (mit Bepflanzung, ohne Inschrift auf Grabplatte)  

 - Mietpreis für 12 Jahre bei Urnenbestattung   CHF 1'400  

   (mit Bepflanzung, ohne Inschrift auf Grabplatte)  

 - Verlängerung für weitere 5 Jahre   CHF    500  

 - Reservation pro Jahr    CHF    100  
      

Reihen-Urnengrab: - Mietpreis für 12 Jahre (ohne Bepflanzung)  CHF    700  
      

Kindergrab: - Mietpreis für 12 Jahre (ohne Bepflanzung)  CHF    400  

 - Verlängerung für weitere 5 Jahre   CHF    200  
      

Sternenkindergrab:      gratis  
      

Gemeinschaftsgrab: - Mietpreis für 12 Jahre    CHF    600  
      

Diese Tarifordnung tritt gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 2025 per  

1. Januar 2026 in Kraft      
 


